
  

 
 
 
 

Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 
 

Kreisverwaltungen und  
Verwaltungen der kreisfreien Städte 
in Rheinland-Pfalz 
 
als örtliche Träger der Sozialhilfe 
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Rundschreiben Nr. 07/2019 
 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes;  
Orientierungshilfe der BAGüS zum Barmittelanteil nach § 119 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Mitgliederversammlung der BAGüS hat die „Orientierungshilfe Barmittelanteil“, be-
schlossen. Sie finden den Text der Orientierungshilfe hier: https://www.ba-
gues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen. 
 
Ab 01.01.2020 erhalten erwachsene Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen 
nach der gesetzlichen Konzeption des BTHG keine pauschalierten existenzsichernden 
Leistungen zuzüglich eines Barbetrag - auch bekannt als Taschengeld - und Leistun-
gen für Bekleidung mehr. An deren Stelle treten vielmehr Regelleistungen der sozial-
hilferechtlichen Existenzsicherung, wie sie bisher schon aus der ambulanten Leis-
tungsgewährung bekannt sind, bestehend aus Regelsätzen, etwaigen Mehrbedarfen, 
Bedarfen für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls weiteren Leistungen. 
 
Zum Schutz der Leistungsberechtigten hat der Gesetzgeber geregelt, dass im Rah-
men der Gesamtplanung über den Anteil des Regelsatzes zu beraten ist, der den 
Leistungsberechtigten als Barmittel zur eigenverantwortlichen Verwendung verbleibt. 
Das Ergebnis über die Beratung des Barmittelanteils ist verpflichtender Bestandteil 
des Gesamtplans. 
 
Die „Orientierungshilfe Barmittelanteil“ verfolgt das Ziel, die individuelle Beratung über 
die Höhe des Barmittelanteils bundesweit nach einheitlichen Maßstäben durchzufüh-
ren. 
   

https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen
https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen


Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Karin Hanel 
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